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1. Inbetriebnahme 

Heizung waagerecht aufstellen, Stromanschluss siehe Typenschild Heizung. Es ist darauf zu 
achten, dass für den Stromanschluss eine separate Stromverteilung (Rechts-Drehfeld) zur 
Verfügung steht. Das Gerät darf nur mit Zustimmung des Vermieters auf anderen 
Standorten als besprochen eingesetzt werden. Der Mieter verpflichtet sich, die Abgase von 
Ölheizgeräten durch die entsprechenden mitgelieferten Rohre ins Freie zu leiten.  
 

2. Pflege/Wartung 
Der Mieter hat das Gerät und dessen Zubehör sorgsam zu behandeln und wieder komplett 
zurückzugeben. Beschädigungen am Gerät und dessen Zubehör werden dem Mieter 
angerechnet. Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die durch Benutzung des Gerätes 
verursacht werden könnten, z.B. beim Befüllen des Tanks mit Heizöl. Des Weiteren wird 
keine Haftung übernommen bei:  

- Unsachgemäßer Bedienung  
- Stromausfall/Stromschwankungen  
- Falscher Drehstromrichtung  
- Heizungsausfall  
- Ölmangel oder Paraffinbildung (Frostschutz für Heizöl ist noch bei + 5 °C 

Außentemperatur beizumischen) 
Zum Heizen ist winterfestes Heizöl EL im Zeitraum November – März zu verwenden. 
Öltanks werden leer angeliefert und müssen bei Rückgabe wieder leer sein. Restöl wird 
zum aktuellen Tagespreis abzüglich 25 % gutgeschrieben. Die Heizleistung ist unter 
normalen Außentemperaturen bis -10 °C und Windstille ausreichend. Bei 
Minustemperaturen unter -10 °C und Wind müssen je nach Bedarf zusätzliche Heizer vom 
Mieter aufgestellt/angefordert werden und ggf. sind zusätzliche Abdichtungen anzubringen.  
Der Raum ist verschlossen zu halten. 
 
Die Haftung des Gerätemieters für angemieteten Geräte/Zubehör endet erst mit der 
Rückgabe. Der Vermieter unterweist den Mieter oder dessen Personal in der Bedienung des 
Gerätes, Abänderungen am Gerät dürfen in keiner Weise vorgenommen werden, 
Brandschutzbestimmungen sind einzuhalten. Nach Übergabe der Heizanlage durch den 
Vermieter an den Mieter haftet der Mieter für den Betrieb der ges. Heizanlage.  
Beim Auftreten eines Schadens ist das Gerät sofort außer Betrieb zu setzen und der 
Vermieter zu benachrichtigen. Bei Geräten auf auswärtigen Baustellen kann nach 
Rücksprache und Einverständnis des Vermieters, ein Fachmann zur Reparatur beauftragt 
werden. Die Kosten übernimmt dann der Vermieter. 
 
Abhanden gekommene Geräte oder verloren gegangenes Zubehör 
werden dem Mieter berechnet! Reklamationen sind sofort 
mündlich/schriftlich mitzuteilen, nicht erst nach Abschluss der Leistungen, 
da sie sonst nicht mehr anerkannt werden!  

 
3. Bitte schreiben Sie an unseren Störungsdienst  

störung@fetscher-zelte.com eine E-Mail mit den Angaben der Störung:  
 

- Ihre Kontaktdaten und Erreichbarkeit  
- Standort der Anlage  
- Heizungstyp evtl. mit Gerätenummer  
 
Oder telefonisch bei der 24h-Störungshotline von der Firma Elco unter: 07471 187187 
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4. Beheizung/Bautrocknung 
Bei Beheizung werden jeweils die dafür geeigneten und zugelassenen Heizgeräte 
verwendet. Die Aufstellung der Geräte erfolgt an den dafür geeigneten Stellen nach 
Absprache. Es ist Sache der Bauleitung, den Baufortschritt zu beobachten und uns das 
erforderliche Umsetzen der Geräte rechtzeitig mitzuteilen. Bei unbefugtem Verstellen oder 
Umsetzen der Geräte wird keine Haftung für Funktion und Wirkung der Geräte 
übernommen. Für den einwandfreien Betrieb der Geräte ist eine brauchbare 
Stromversorgung erforderlich. Stromkosten, sofern nicht anders vereinbart, bauseits.  
 
Bei Austrocknung gelten dieselben Bedingungen. Ferner ist die von uns vorgenommene Be- 
und Entlüftung einzuhalten. Es dürfen in den trocknenden Räumen, keine Holzwaren, 
Kunststoffe, Kleber, Farben oder sonst leicht brennbare Waren gelagert werden. Das 
Betreten der Räume ist für Unbefugte verboten. 
Infrarotstrahlgeräte/Gasstrahler/Gasgebläse dürfen um Abstand zur Wand und Boden 
nicht verstellt werden. Estrichaustrocknungen nur mit Zustimmung des Herstellers.  


